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darfsfall ist mechanische Entlüftung einzurichten. 
Bei elektrisch angetriebenen Bodenentlüftern müs
sen funkenbildende Teile außerhalb des Wasch
raumes und der Entlüftungsschächte liegen oder 
explosionsgeschützt gekapselt sein. Entlüftungs
schächte müssen von anderen Räumen feuer
beständig abgeschlossen sein. Schornsteine, funken
führende Rohre und Entlüftungsschächte anderer 
Räume dürfen nicht zur Entlüftung benutzt werden.

(3) Die elektrischen Einrichtungen in den Werk
stätten müssen den Forderungen des „Vorschriften
werkes Deutscher Elektrotechniker“ (VDE 0100, 
0165 und 0171) für feuergefährdete und für explo
sionsgefährdete Betriebsstätten und Lagerräume 
entsprechen.

(4) Im Waschraum dürfen offene Feuerstätten und 
funkenbildende Maschinen, z. B. Schleifmaschinen, 
nicht vorhanden sein und Arbeiten mit offenem 
Feuer (z. B. Schweißen und Löten) nicht vorgenom
men werden.

(5) Die Türen des Waschraumes müssen nach 
außen aufgehen und sich leicht öffnen lassen. 
Schiebetüren an Waschräumen müssen nach außen 
aufgehende Schlupftüren haben.

§ 13
(1) Vor Beginn der Reparaturarbeiten sind die 

Fahrzeuge gegen unbeabsichtigte Bewegung zu 
sichern (Festlegen durch Vorlegekeile usw.).

(2) Steine, Ziegel sowie andere ungeeignete 
Gegenstände dürfen zur Sicherung gegen ungewollte 
Bewegungen oder zum Aufbocken der Fahrzeuge 
nicht verwendet werden.

(3) Die Sicherung eines Fahrzeuges gegen unbe
absichtigte Bewegungen durch Anziehen der Hand
bremse, durch Einlegen von Gängen oder durch Ein
klemmen von Wuchtbäumen ist verboten.

§ 14
(1) Hebebühnen und deren Teile (Luftleitung, Öl

stand, Ventile, Zahnstangen usw.) sind, damit die 
Standsicherheit der Bühnen gewährleistet bleibt, 
fortlaufend zu überwachen.

(2) Hebebühnen und andere Vorrichtungen zum 
Aufbocken von Kraftfahrzeugen müssen Vorkeh- i 
rungen haben, die das Abgleiten der Fahrzeuge ver- | 
hindern.

(3) Durch Hebezeuge (Wagenheber, Winden, i 
Flaschenzüge u. dgl.) angehobene Fahrzeuge müssen j 
durch kräftige Böcke oder flach aufliegende Klötze 
sicher abgestützt werden.

(4) Das Betreten angehobener Fahrzeuge ist mög
lichst zu vermeiden; läßt es sich nicht umgehen, so 
ist auf die Sicherung gegen ein Umkippen des Fahr- j 
zeuges besonders zu achten. §

§ 15
(l) Arbeitsgruben müssen, auch wenn Wagen über [ 

ihnen stehen, jederzeit leicht verlassen werden kön
nen; Gruben, die über 5 m lang und über 1 m tief 
sind, müssen mit mindestens zwei festen Treppen 
versehen sein. Bei Gruben bis 5 m Länge können an 
die Stelle der Treppen Steigeisen treten. Treppen 
und Steigeisen sowie deren Zugänge dürfen nicht 
durch Gegenstände verstellt werden. An bereits be
stehenden Anlagen sind auch bei Gruben über 5 m

Länge noch Steigeisen zulässig. Die Steigeisen 
empfiehlt es sich in den Grubenecken anzubringen.

(2) Die Verwendung beweglicher Treppen ist un
zulässig.

(3) Die Gruben sind sauber zu halten. Unbenutzte 
Gruben sind abzudecken oder zu umwehren. Fahr
zeuge dürfen nur dann über die Gruben gefahren 
werden, wenn sich keine Personen darin aufhalten.

(4) Gruben müssen nach dem Abdecken be- und 
entlüftet werden. Gruben von mehr als 1,4 m Tiefe 
sind mit mechanischen Entlüftungseinrichtungen zu 
versehen.

(5) In Gruben fest eingebaute elektrische Be
leuchtungskörper müssen mit Schutzkorb und 
Schutzglas versehen sein. Die Leitungen sind in 
wasserdichter Ausführung zu verlegen.

§ 16
(1) a) Arbeiten mit offenem Feuer oder Wärme

strahlung dürfen an Kraftfahrzeugen nicht 
ausgeführt werden, wenn die Gefahr be
steht, daß sich im Kraftstoffbehälter be
findliche oder aus ihm entweichende Kraft
stoffdämpfe entzünden können. Müssen 
derartige Arbeiten in gefährlicher Nähe des 
Kraftstoffbehälters vorgenommen werden, 
so ist er vorher auszubauen oder durch 
geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu 
schützen (z. B. Entleeren und Auffüllen des 
Behälters mit Stickstoff, Kohlensäure oder 
Wasser).

b) Für Arbeiten mit elektrischen Lötkolben an 
Kraftstoffbehältern oder in deren Nähe 
gelten die Bestimmungen des Buchst, a ent
sprechend.

(2) Fahrzeuge mit Flüssiggasanlagen dürfen auch 
dann nicht in Werkstätten eingestellt werden, wenn 
keine Arbeiten mit offenem Feuer oder Wärmestrah
lung durchgeführt werden. Bei solchen Fahrzeugen 
sind die Treibgasflaschen vorher im Freien abzu
nehmen.

(3) Treibgasflaschen — auch leere Flaschen — in 
Werkstätten abzustellen, ist streng untersagt. Treib
gasflaschen müssen gegen Wärmestrahlung und 
gegen Umfallen geschützt im Freien oder in beson
deren Räumen untergebracht werden. Die Abstell
räume sind gut zu entlüften.

§ 17
(1) Der Probelauf von Verbrennungskraftmaschi

nen soll möglichst im Freien erfolgen. Die Nachbar
schaft darf durch die Abgase nicht belästigt werden.

(2) Innerhalb der Arbeits- und Abstellräume 
dürfen Verbrennungsmotoren nur dann probe
laufen, wenn die Verbrennungsgase durch beson
dere an die Auspuffleitung angeschlossene geeig
nete Rohre oder Schläuche unmittelbar und sicher 
ins Freie geleitet werden*.

(3) Während des Probelaufens dürfen sich keine 
Personen in Arbeitsgruben aufhalten.

* Auspuffgase enthalten wesentliche Anteile des farb- 
und geruchlosen, aber sehr giftigen Kohlerioxydgases. 
Schon 0,3 »/o Kohlenoxyd in der Atemluft können nach 
30 Minuten tödlich wirken; daher bei laufendem Motor 
nicht liegend oder kniend am Fahrzeug arbeiten, da die 
Auspuffgase sich zunächst in Höhe der Austrittsstelle 
sammeln.


